
Hinweise zum Antragsverfahren 
für die Erteilung der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst 

AUSKUNFT ERTEILT: 
Monika Schulte, Sachbearbeitung Kirchliche Unterrichtserlaubnis, Missio canonica 
Telefon: 05251/125-1249
E-Mail: missiocanonica@erzbistum-paderborn.de 

	■ Bitte übermitteln Sie uns den Antrag zur Erteilung der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis (KU) für den Vorbereitungsdienst 
frühzeitig per Post (in der Regel liegt das Masterzeugnis noch nicht vor; dies wird nachgereicht). Wir als erzbischöfliche 
Fachstelle versenden grundsätzlich keine Eingangsbestätigung, melden uns jedoch selbstverständlich direkt bei Fragen 
und Unklarheiten. Im entsprechenden Personalbogen tragen Sie die Angaben ein, die Ihnen bereits vorliegen. Sie können 
die weiteren Daten per E-Mail oder per Telefon nachträglich durchgeben.

	■ Eine digitale Bestätigung der Universität zur Absolvierung des Masters reicht im Vorfeld zur Erteilung der KU aus. Wir 
senden der angehenden Lehrkraft eine entsprechende Bescheinigung der Erteilung zur Vorlage gegenüber der Be-
zirks-Regierung. Diese muss von den Antragstellenden selbst mit den anderen Unterlagen an die Bezirks-Regierungen 
geschickt werden.

	■ Alle Bescheinigungen und Bestätigungen, die die Abt. Religionspädagogik ausgibt, ebenso von den Universitäten oder 
Bezirks-Regierungen, laufen über den Antragstellenden.

	■ Das Masterzeugnis muss - nach Erhalt - in beglaubigter Kopie auf dem Postweg nachgereicht werden. Dies kann auch 
bis zu vier Wochen nach Beginn des Referendariats (30.04. bzw. 30.11.) erfolgen. Soweit möglich, können Sie auch bei 
persönlicher Vorsprache das Original vorlegen, dann wird die Kopie von uns angefertigt. In diesem Fall entfällt die 
Beglaubigung. Für eine Beglaubigung Ihres Masterzeugnisses steht es Ihnen frei, die Institution zu wählen. Dies muss 
weder eine Rechtsanwaltskanzlei noch ein Notariat sein, dies kann z.B. auch durch die Pfarrgemeinde erfolgen. 

	■ Bitte reichen Sie uns nicht das vollständige Mentorats-Portfolio ein, sondern ausschließlich die entsprechende Seite 
mit dem Nachweis im Original.

	■ Die Urkunde der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst wird in einer Feierstunde im Rahmen 
eines Nachmittags in der KHG Dortmund verliehen. Die Einladung für den Tag der Urkundenverleihung geht den An- 
tragstellenden durch das Veranstaltungsmanagement der Abteilung Religionspädagogik zu. Der Termin der Urkunden-
überreichung ist ausschließlich der Tag der formellen Feier. Die Fristen für die Bezirks-Regierungen sind vorher durch 
die Bescheinigung der Erteilung gewahrt.


